
Rechtsprechung

Pr�gung der ehelichen Lebensverh�ltnisse
durch Erbschaftserwartung

§ 1578 Abs. 1 BGB

1. Die ehelichen Lebensverh�ltnisse kçnnen auch da-
durch gepr�gt werden, dass ein Ehegatte mit R�cksicht
auf eine zu erwartende Erbschaft davon absieht, in ange-
messener Weise f�r sein Alter vorzusorgen. In einem
solchen Fall kçnnen auch erst nach der Scheidung anfal-
lende Eink�nfte aus einer Erbschaft insoweit als pr�gend
angesehen werden, als sie – �ber die tats�chlich betrie-
bene Altersvorsorge hinaus – f�r eine angemessene Al-
tersversorgung erforderlich gewesen w�ren.
2. Zur unterhaltsrechtlichen Ber�cksichtigungsf�higkeit
von Betriebskosten (hier: Personalkosten eines Rechts-
anwalts).
3. Zur Beachtlichkeit von Aufwendungen f�r eine erst
nach der Scheidung abgeschlossene Lebensversiche-
rung.
4. Zur Ber�cksichtigung des Wohnvorteils, wenn einer
der Ehegatten mit seinem Anteil an dem Erlçs aus der
Ver�ußerung des fr�heren Familienheims neues Wohn-
eigentum erworben hat (im Anschluss an Senatsurteil
vom 3.5.2001 – XII ZR 62/99, FamRZ 2001, 1140, 1143;
vom 31.10.2001 – XII ZR 292/99, FamRZ 2002, 88, 92 und
vom 13.6.2001 – XII ZR 343/99, FamRZ 2001, 986, 991).
5. Soweit Eink�nfte eines Ehegatten nicht aus Erwerbs-
t�tigkeit herr�hren, bedarf eine Abweichung vom Grund-
satz der gleichm�ßigen Teilhabe der Ehegatten am ehe-
lichen Lebensstandard der besonderen Begr�ndung.

BGH, Urt. v. 23.11.2005 – XII ZR 51/03 (OLG Hamburg, AG
Hamburg-Wandsbek)

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2006, 387 m.
Anm. Büttner, S. 393.

Pr�gung der ehelichen Lebensverh�ltnisse
nach §§ 58, 59 EheG

§§ 58,59 EheG

Auch die ehelichen Lebensverh�ltnisse i.S.v. § 58 EheG
sind durch die Haushaltsf�hrung und Kindererziehung
gepr�gt; ein sp�ter erzieltes Einkommen tritt als Surrogat
an deren Stelle. Deswegen ist auch der Unterhalts-
anspruch eines Ehegatten, dessen Ehe vor dem In-Kraft-
Treten des ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und
Familienrechts (EheRG) geschieden wurde und der sich
gem. dessen Art. 12 Ziff. 3 Abs. 2 weiterhin nach dem

fr�heren Recht richtet, im Wege der Differenzmethode zu
ermitteln.

BGH, Vers�umnisurt. v. 23.11.2005 – XII ZR 73/03 (OLG
Hamm, AG Arnsberg)

Die Entscheidung ist abgedruckt in FamRZ 2006, 317.

Anmerkung
Der Entscheidung des BGH, der auch die ehelichen Lebens-
verhältnisse i.S.v. § 58 EheG (also Recht vor dem 1.7.1977)
nach der Differenzmethode bestimmt, ist m.E. zuzustimmen.
Das nimmt nicht Wunder bei einem alten Protagonisten der
Differenzmethode (OLG Köln FamRZ 1982, 706; Büttner,
FamRZ 1984, 534), aber mir scheint es auch der Sache nach
richtig, denn die ehelichen Lebensverhältnisse wurden vor
dem 1.7.1977 nicht anders durch die Hausfrauenarbeit ge-
prägt, als sie es nach diesem Datum wurden. Es ist daher nur
konsequent, wenn der BGH auch für den Unterhalt nach § 58
EheG von der Differenzmethode ausgeht (in Abkehr von
seiner früheren Rechtsprechung, vgl. BGH FamRZ 2001,
986). Auch zu Art. 12 Nr. 3 Abs. 2 des 1. EheRG hat der
BGH das Erforderliche gesagt.
Was bleibt nach dieser Entscheidung für die Abzugsmethode
noch übrig? Es sind Einkommensteile, die nicht anstelle der
Arbeit in der Familie getreten sind, sondern die – wie hier die
Zusatzrente des Beklagten – nach der Rechtskraft der Schei-
dung erworben worden sind und somit die ehelichen Lebens-
verhältnisse auch im Ansatz nicht geprägt haben.
Insofern ist die am selben Tage von denselben Richtern
erlassene Entscheidung des BGH (XII ZR 51/03) zweifelhaft.
In dieser Entscheidung wird bei einer Erbschaft, die vier Jahre
nach der Rechtskraft der Scheidung gemacht wurde, noch eine
Prägung der ehelichen Lebensverhältnisse angenommen,
wenn wegen der erwarteten Erbschaft auf eine Altersvorsorge
verzichtet wurde.
Wenn der BGH in der hier besprochenen Entscheidung sagt:
„Wegen des großen Zeitablaufs zur Rechtskraft der Scheidung
können die erst viel später begründeten und vorher nicht abseh-
baren Rentenanwartschaften die ehelichen Lebensverhältnisse
nicht mehr geprägt haben“, so kann es m.E. nicht auf einen mehr
oder weniger großen Zeitablauf nach der Rechtskraft der Schei-
dung ankommen. Der Tag der Rechtskraft der Scheidung setzt
vielmehr den Endpunkt der ehelichen Lebensverhältnisse und
nur die Umstände, die vorher schon vorhanden waren, sich aber
verändert haben (Surrogat wie die Familienarbeit und sonstige
mit Sicherheit zu erwartende Umstände), können die ehelichen
Lebensverhältnisse prägen. Selbst der Trennungszeitpunkt –
häufig streiten die Parteien über den Zeitpunkt der Trennung –
kann für die ehelichen Lebensverhältnisse maßgebend sein,
weil ein Einkommen aus einem Karrieresprung nach der Tren-
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nung nicht mehr die (gemeinsamen) ehelichen Lebensverhält-
nisse beeinflusst und auch eine Erbschaft oder ein Lottogewinn
nach der Trennung nicht.
Man sollte daher für die Bestimmung der ehelichen Lebens-
verhältnisse nicht auf einen mehr oder weniger großen Zeit-
abstand von der Scheidung/Trennung abstellen, sondern nur
darauf, ob das Einkommen als Surrogat schon vorhanden war.
Nur das eröffnet eine hinreichend sichere und vorhersehbare
Rechtsprechung.

Dr. Helmut Büttner, Vors. Richter am OLG Köln

Versagung der Genehmigung eines
Ausschlusses des Versorgungsausgleichs

§ 1587o Abs. 4 S. 2 BGB

Zu den Anforderungen eines wirksamen Ausschlusses
des Versorgungsausgleichs in einem Ehevertrag.

OLG Kçln, Beschl. v. 23.11.2005 – 27WF 34/05 (AG Schlei-
den)

Gründe: I. Die Parteien sind seit dem 10.6.2005 rechtskräftig
geschiedene Eheleute.
Sie haben am 27.10.1972 die Ehe geschlossen. Der Schei-
dungsantrag ist am 2.12.2003 zugestellt worden.
In der vom 1.10.1972 bis 30.11.2003 dauernden Ehezeit
(§ 1587 Abs. 2 BGB) haben die Parteien folgende Anwart-
schaften erworben:
die Antragstellerin bei der BfA i.H.v. monatlich 434,57 EUR
der Antragsgegner bei der LVA i.H.v. monatlich 64,86 EUR
und bei der Deutschen Telekom AG i.H.v. monatlich
1.390,30 EUR.
Durch das am 27.1.2005 verkündete Verbundurteil hat das
AG – Familiengericht – Schleiden den Ausschluss des Ver-
sorgungsausgleichs im notariellen Vertrag vom 17.7.2003
genehmigt.
Auf die tatsächlichen Feststellungen des AG im angefochte-
nen Urteil wird insoweit verwiesen.
Gegen die Genehmigung des Versorgungsausgleichs richtet
sich das als Berufung bezeichnete Rechtsmittel der Antragstel-
lerin, das als befristete Beschwerde nach § 621e Abs. 1 i.V.m.
§ 621 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zu behandeln ist. Mit der Beschwerde
macht sie geltend, der ursprüngliche Entwurf des notariellen
Vertrages habe vorgesehen, dass der Versorgungsausgleich in
der gesetzlichen Weise durchgeführt werde. Erst als der An-
tragsgegner im Notartermin vom Notar über die Folgen des
Versorgungsausgleichs aufgeklärt worden sei, habe er sich
geweigert, den Vertrag mit dem vorgesehenen Inhalt abzu-
schließen. Um den Termin nicht „platzen“ zu lassen, habe sie
daraufhin dem Ausschluss des Versorgungsausgleichs zuge-
stimmt, ohne sich allerdings bewusst gewesen zu sein, damit
im Alter nicht ausreichend abgesichert zu sein.

Die Antragstellerin beantragt, unter teilweiser Abänderung
des angefochtenen Urteils und unter Abweisung des Antrags
auf Genehmigung des in § 4 des Notarvertrages vom
17.7.2003 vereinbarten Ausschlusses des Versorgungsaus-
gleichs den gesetzlichen Versorgungsausgleich durchzufüh-
ren.
Der Antragsgegner beantragt, die Beschwerde zurückzuwei-
sen.
Er räumt ein, dass der Ausschluss des Versorgungsausgleichs
erst im Notartermin vereinbart worden ist, macht aber geltend,
die Antragstellerin habe durch die vorangegangene Ver-
mögensauseinandersetzung 116.500 EUR mehr an Vermögen
erhalten als er.
Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den
vorgetragenen Inhalt der Schriftsätze verwiesen.
II. Das als „Berufung“ bezeichnete Rechtsmittel der Antrag-
stellerin ist als befristete Beschwerde gem. § 621e Abs. 1
i.V.m. § 621 Abs. 1 Nr. 6 ZPO zulässig und in der Sache
begründet.
Entgegen der Ansicht des AG kann der Ausschluss des Ver-
sorgungsausgleichs nicht genehmigt werden.
Die Genehmigung ist nach § 1587o Abs. 2 S. 4 BGB zu
versagen, wenn die vereinbarte Leistung unter Einbeziehung
der Unterhaltsregelung und der Vermögensauseinanderset-
zung offensichtlich nicht zu einer dem Ziel des Versorgungs-
ausgleichs entsprechenden Sicherung des Berechtigten geeig-
net ist oder zu keinem nach Art und Höhe angemessenen
Ausgleich unter den Ehegatten führt.
Vorliegend ist für den Ausschluss des Versorgungsausgleichs
keine Gegenleistung vereinbart worden. In § 6 Ziffer 1 des
notariellen Vertrages heißt es zwar, der Antragsgegner zahle
als Ausgleich für die Eigentumsübertragung sowie den Ver-
zicht auf Unterhalt und den Versorgungsausgleich einen Be-
trag von 75.000 EUR. Diese Aussage entspricht aber nicht der
vertraglichen Regelung. Die Höhe der vereinbarten Aus-
gleichszahlung deckt sich vielmehr mit dem von den Parteien
in § 5 Ziffer II des notariellen Vertrages angenommenen
Verkehrswert des Hälfteanteils der Antragstellerin. Zwar ist
das Eigentum des Antragsgegners zunächst durch das zu
Gunsten der gemeinsamen Kinder bestellte Wohnrecht belas-
tet worden. Das ist aber keine Regelung, die zu einem wirt-
schaftlichen Vorteil für die Antragstellerin führt.
Die Höhe der Ausgleichszahlung war im Übrigen schon ver-
einbart, als der Ausschluss des Versorgungsausgleichs noch
gar nicht erwogen worden war. Wie zwischen den Parteien
unstreitig ist, hat der Antragsgegner den Ausschluss des Ver-
sorgungsausgleichs erstmals im Notartermin verlangt. Der
Ausschluss ist dann in die Urkunde aufgenommen worden,
ohne dass der vorgesehene Inhalt des Vertrages im Übrigen
geändert worden ist. Die Antragstellerin hat daher auf den
Versorgungsausgleich verzichtet, ohne irgendeine Gegenleis-
tung oder Kompensation für die damit verbundenen Nachteile
zu erhalten.
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